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Sehr  geehrte  Frau  Vorsitzende,  im  Regierungsentwurf zum  Doppelhaus- 
halt 2011/2012 sind rund 200 Planstellen für den Einstieg in die Umsetzung der 
UN-Behindertenrechtekonvention vorgesehen. 
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Finanzierungsvorbehalt für den Mobilen Sonderpädagogischen Dienst nach 
Art. 19 Abs. 2 Nr. 3 BayEUG 
 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

für Ihre Schreiben vom 27. November 2010, in welchem Sie sich für eine Strei- 
chung des Finanzierungsvorbehaltes für den Mobilen Sonderpädagogischen Dienst 
im BayEUG einsetzen, danke ich Ihnen auch im Namen von Herrn Staatssekretär 
Franz Josef Pschierer. 

Die von Ihnen geforderte Streichung des Finanzierungsvorbehaltes kann ich aus 
finanzpolitischen Erwägungen leider nicht mittragen. Ich halte diese Streichung 
auch für nicht erforderlich. Das Gesetz zum Übereinkommen der Vereinten 
Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderun- 

gen verpflichtet die Vertragsstaaten, die erforderlichen Maßnahmen unter Aus- 
schöpfung ihrer verfügbaren Mittel zu ergreifen. Ein Haushaltsvorbehalt steht dem 
nicht entgegen. Auch eine Verschlechterung gegenüber der geltenden Rechtslage ist 
damit nicht verbunden. 
 



Ich bin der Ansicht, dass diese zusätzlichen Lehrerplanstellen den wichtigsten 
Aspekt für mehr Förderung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogi- 
schem Förderbedarf darstellen und damit ein erfolgreicher Einstieg in die Umset- 

zung der UN-Behindertenrechtekonvention gewährleistet werden kann. 

Herr Staatsminister Dr. Spaenle erhält einen Abdruck dieses Schreibens. 

Mit freundlichen Grüßen 
 
 


